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Das Verfahren der Beschwerde des KlÃ¤gers gegen die Nichtzulassung der Revision
im Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 23. MÃ¤rz 2000 ist
durch ZurÃ¼cknahme erledigt. Kosten fÃ¼r das Beschwerdeverfahren sind nicht zu
erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Der KlÃ¤ger begehrt bisher durchgehend erfolglos Verletztenrente wegen einer
Berufskrankheit (Bescheid vom 30. April 1997 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 4. September 1997; Urteil des Sozialgerichts Duisburg
vom 25. Oktober 1999; Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen (LSG)
vom 23. MÃ¤rz 2000).

Der KlÃ¤ger hat die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision durch
seinen ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten Rechtsanwalt C eingelegt. Dieser hat mit
Schriftsatz vom 18. Juli 2000, beim Bundessozialgerichts (BSG) am 19. Juli 2000
eingegangen, den Antrag auf Zulassung des Rechtsmittels zurÃ¼ckgenommen. Mit
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Schriftsatz vom 17. Juli 2000, beim BSG am 18. Juli 2000 eingegangen, hat
Rechtsanwalt P angezeigt, "daÃ� ich nunmehr die Interessen des
BeschwerdefÃ¼hrers vertrete". Der BeschwerdefÃ¼hrer macht geltend, er habe am
11. Juli 2000 dem Rechtsanwalt C die Vollmacht entzogen, da dieser das Verfahren
nicht habe weiterfÃ¼hren wollen. Des weiteren rÃ¼gt der BeschwerdefÃ¼hrer mit
dem BeschwerdebegrÃ¼ndungsschriftsatz vom 23. Juli 2000 eine Verletzung des Â§
103 Sozialgerichtsgesetz (SGG).

II

Die Beschwerde hat sich durch die wirksame ZurÃ¼cknahmeerklÃ¤rung des
ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers, Rechtsanwalt C , vom 19. Juli 2000
erledigt. Dies folgt aus Â§ 156 Abs 2 Satz 1 iVm Â§Â§ 165, 160a SGG (BSG vom 12.
MÃ¤rz 1976, SozR 1500 Â§ 160a Nr 23). Danach bewirkt die ZurÃ¼cknahme den
Verlust des Rechtsmittels. Die ZurÃ¼cknahme hat Rechtsanwalt C als
ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigter des BeschwerdefÃ¼hrers wirksam erklÃ¤rt.

Dem steht nicht entgegen, daÃ� der Mandatsvertrag von Rechtsanwalt C bei
Abgabe der ZurÃ¼cknahmeerklÃ¤rung, wie vom BeschwerdefÃ¼hrer vorgetragen,
bereits gekÃ¼ndigt war. Selbst wenn Rechtsanwalt C im InnenverhÃ¤ltnis zum
BeschwerdefÃ¼hrer nicht mehr befugt gewesen sein sollte, fÃ¼r den KlÃ¤ger
ProzeÃ�erklÃ¤rungen abzugeben, so galt er kraft der ihm erteilten
ProzeÃ�vollmacht (Â§ 73 Abs 2 SGG) doch noch als dessen
ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigter. Damit muÃ�te sich der BeschwerdefÃ¼hrer die
ProzeÃ�fÃ¼hrung durch Rechtsanwalt C zurechnen lassen (Â§ 73 Abs 3 Satz 2 SGG
). Dies schlieÃ�t die ErklÃ¤rung Ã¼ber die RÃ¼cknahme der Beschwerde ein.

Auch unter BerÃ¼cksichtigung der Anzeige von Rechtsanwalt P als weiterem
ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten des BeschwerdefÃ¼hrers folgt nichts anderes.
Rechtsanwalt P hat sich mit Schriftsatz vom 17. Juli 2000 â�� vor Eingang der
ZurÃ¼cknahmeerklÃ¤rung durch Rechtsanwalt C â�� zum
ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten des BeschwerdefÃ¼hrers bestellt. Damit war aber die
Vollmacht von Rechtsanwalt C nicht erloschen.

73 Abs 4 SGG ordnet fÃ¼r den Umfang und die Wirkungen der Vollmacht die
entsprechende Geltung der Â§Â§ 81, 84 bis 86 ZivilprozeÃ�ordnung (ZPO) an.
GemÃ¤Ã� Â§ 84 Satz 1 ZPO besteht die MÃ¶glichkeit, mehrere BevollmÃ¤chtigte
zur Vertretung der Partei zu ermÃ¤chtigen. Wenn zwei BevollmÃ¤chtigte die
Vertretung nicht gemeinsam wahrnehmen sollen, muÃ� dem Gericht gegenÃ¼ber
eindeutig angezeigt werden, daÃ� die zunÃ¤chst erteilte ProzeÃ�vollmacht
erloschen ist (vgl BGH vom 21. Mai 1980, NJW 1980, 2309 f). Eine ProzeÃ�vollmacht
endet auch nach der hierzu vorliegenden Rechtsprechung des BSG nicht ohne
weiteres von selbst durch die Bestellung eines anderen BevollmÃ¤chtigten. Der
Vollmachtgeber muÃ� vielmehr dem ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten das Mandat
entziehen und dem Gericht hiervon Kenntnis geben (BSG vom 1. Februar 2000 â�� 
B 10 LW 18/99 B -; 18. November 1997, SozR 3-1500 Â§ 156 Nr 1 S 2 mwN). Die
KÃ¼ndigung einer ProzeÃ�vollmacht durch den Vollmachtgeber wird mit der
entsprechenden Mitteilung an das Gericht wirksam (BSG vom 18. November 1997
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aaO; 27. August 1969, SozR Nr 16 zu Â§ 73 SGG = Breithaupt 1970, 168, 170; LSG
Rheinland-Pfalz vom 28. Juni 1972, Breithaupt 1972, 1048 f mwN).

Dies gilt unbeschadet der Frage, ob und ggf in welchem Umfange Â§ 87 ZPO im
sozialgerichtlichen Verfahren anwendbar ist. Â§ 73 Abs 4 SGG sieht die
(entsprechende) Geltung dieser Vorschrift im sozialgerichtlichen Verfahren nicht
vor. Sie bestimmt, daÃ� in Anwaltsprozessen die KÃ¼ndigung des
Vollmachtsvertrages dem Gegner gegenÃ¼ber erst durch die Anzeige der
Bestellung eines anderen Anwalts rechtliche Wirksamkeit erlangt. Es kann
dahingestellt bleiben, ob und ggf in welchem Umfange Â§ 87 ZPO, der in
Anwaltsprozessen den ProzeÃ�betrieb sicherstellen will, im sozialgerichtlichen
Verfahren â�� etwa im Wege der LÃ¼ckenausfÃ¼llung â�� Anwendung finden
kann, insbesondere mit Blick auf den Vertretungszwang vor dem BSG (Â§ 166 SGG;
bejahend Meyer-Ladewig, SGG, 6. Auflage, Â§ 73 Rz 17).

Selbst wenn Â§ 87 ZPO auf das Verfahren der Nichtzulassungsbeschwerde vor dem
BSG angewandt wÃ¼rde, ergÃ¤be sich daraus nicht, daÃ� mit der Bestellung von
Rechtsanwalt P die Vollmacht von Rechtsanwalt C erloschen (s Â§ 87 Abs 1
Alternative 2 ZPO) und damit die ZurÃ¼cknahmeerklÃ¤rung unwirksam gewesen
wÃ¤re. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) â�� in Ã�bereinstimmung mit der
vorliegenden Literatur zu Â§ 87 ZPO â�� ausgefÃ¼hrt hat, muÃ� auch im
Anwendungsbereich dieser Vorschrift dem Gericht gegenÃ¼ber eindeutig angezeigt
werden, daÃ� die ProzeÃ�vollmacht erloschen ist. In Anwaltsprozessen muÃ� dazu
noch die Anzeige der Bestellung eines anderen Anwalts kommen. Eine solche
Anzeige enthÃ¤lt aber fÃ¼r sich allein nicht ohne weiteres den Widerruf der
Bestellung des frÃ¼heren ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten, und zwar weder im Partei-
noch â�� trotz des insoweit nicht eindeutigen Wortlauts des Â§ 87 Abs 1 ZPO â�� im
AnwaltsprozeÃ�. Das ergibt sich schon aus der oben genannten MÃ¶glichkeit (Â§ 84
ZPO), mehrere ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigte nebeneinander zu bestellen. In der
Bestellung eines neuen ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten kann der Widerruf der Bestellung
eines frÃ¼heren BevollmÃ¤chtigten nur dann gesehen werden, wenn zum Ausdruck
kommt, daÃ� der neue BevollmÃ¤chtigte anstelle des frÃ¼heren bestellt werden
soll (so auch BGH vom 21. Mai 1980 aaO S 2310 mwN). Dem vorliegenden
Schriftsatz von Rechtsanwalt P vom 17. Juli 2000 ist nicht ein Wille zu entnehmen,
daÃ� die Vollmacht von Rechtsanwalt C zum ErlÃ¶schen gekommen sein soll.
Weder ist dies ausdrÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt noch den UmstÃ¤nden zu entnehmen.
Insbesondere hat Rechtsanwalt P im Rubrum seines Schriftsatzes sich nicht selbst
als ausschlieÃ�lichen ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten bezeichnet (vgl zu einem solchen
Sachverhalt: BSG vom 26. Juli 1989, SozR 1500 Â§ 73 Nr 6 S 13, 15; zur Bestellung
eines ProzeÃ�bevollmÃ¤chtigten fÃ¼r die hÃ¶here Instanz: BSG vom 27. August
1969 aaO). Wegen der im ProzeÃ�recht zu fordernden klaren VerhÃ¤ltnisse (vgl
BGH vom 21. Mai 1980 aaO S 2310) kann es auf spÃ¤teres Vorbringen (hier: die
angebliche KÃ¼ndigung des Vollmachtsvertrages vor der
ZurÃ¼cknahmeerklÃ¤rung von Rechtsanwalt C ) nicht ankommen.

Als Folge der Erledigung der Beschwerde kann der Senat nicht in die PrÃ¼fung der
erhobenen VerfahrensrÃ¼ge eintreten.
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Die Entscheidung Ã¼ber die Kosten beruht auf der entsprechenden Anwendung des
Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 27.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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